
tung ist eine stärkere Unterstützung des Kollektivs 
durch die Leiter erforderlich.
Notwendig und wichtig für eine höhere Wirksamkeit 
der Verwirklichung der Verurteilung auf Bewährung 
ist ferner, daß die Leiter die gesellschaftliche Erziehung 
der Verurteilten sinnvoll mit dem sozialistischen Wett
bewerb verbinden. Zu diesem Zweck werden in einer 
Reihe von Betrieben Vereinbarungen zwischen Be
triebsleitern und Brigaden abgeschlossen, in denen der 
Wettbewerb zur Erfüllung der Aufgaben des Volks
wirtschaftsplans und des Kampfes um den Staatstitel 
„Kollektiv der sozialistischen Arbeit“ auch mit konkre
ten Aufgaben zur Erziehung von Strafrechtsverletzern 
inhaltlich ausgestaltet wird. Derartige Aufgaben stellen 
sich zahlreiche Arbeitskollektive auch im Rahmen der 
Bewegung zur Anerkennung als Bereich der vorbild
lichen Ordnung und Sicherheit./8/
Die Leiter haben die fortgeschrittenen Erfahrungen der 
Arbeitskollektive bei der gesellschaftlichen Erziehung 
der Verurteilten in ihren Bereichen zu verallgemeinern. 
Neben der ständigen Auswertung dieser Erfahrungen 
bei der Leitung der Kollektive hat es sich bewährt, 
diese Aufgaben auf Rechtskonferenzen und Vertrauens
leutevollversammlungen der Betriebe zu behandeln.

Kontrolle der Erziehung und Bewährung 
der Verurteilten im Betrieb

Zu den Aufgaben der Leiter gehört es, die ihnen mög
lichen Festlegungen zu treffen, wie die vom Gericht 
ausgesprochenen Verpflichtungen des Verurteilten (be
sonders diejenigen zur Bewährung am Arbeitsplatz, zur 
Wiedergutmachung des Schadens, zur Verwendung des 
Arbeitseinkommens für Aufwendungen der Familie, 
Unterhaltsverpflichtungen und weitere materielle Ver
pflichtungen sowie zur Berichterstattung im Betrieb) 
erfüllt und kontrolliert werden. Die Leiter müssen die 
notwendigen Anweisungen über die Geltendmachung 
der Schadenersatz- und Regreßansprüche des Betriebes 
treffen/9/ und darauf Einfluß nehmen, daß der Verur
teilte die weiteren ihm durch das Gericht auferlegten 
finanziellen Verpflichtungen realisiert. Sie haben 
außerdem festzulegen, wem 'gegenüber der Verurteilte 
über die Erfüllung seiner Verpflichtungen zu berichten 
hat.
Zur Kontrolle des Erziehungsprozesses führen die Be
triebsleiter in der Regel Aussprachen mit den Verur
teilten und den Leitern der Kollektive. An Beratungen 
der Kollektive über das Verhalten der Verurteilten 
während der Bewährungszeit wirken häufig Leitungs
kader mit. Auch die Einschätzung der Entwicklung der 
Verurteilten und die Information hierüber an das 
Kreisgericht sind Bestandteil der Kontrollpflichten der 
Leiter (§ 342 Abs. 4 StPO). Die Gerichte haben daher 
Einschätzungen über das Verhalten der Verurteilten in 
der Regel von den Leitern anzufordern. Nur unter be
stimmten Voraussetzungen informieren die Kollektive 
unmittelbar die Gerichte, z. B., wenn dem Verurteilten 
gemäß § 33 Abs. 4 Ziff. 6 StGB die Verpflichtung zur 
Berichterstattung gegenüber dem Kollektiv auferlegt 
wurde.
Ein wichtiges Kontrollmittel des Leiters ist die konse
quente Durchsetzung der gerichtlichen Verpflichtung 
des Verurteilten, dem Leiter über die Erfüllung der 
ihm auferlegten Verpflichtungen zu berichten (§ 33 
Abs. 4 Ziff. 6 StGB). Die Berichterstattung des Verur
teilten muß sich auf alle Verpflichtungen beziehen, die 
sich aus der Verurteilung auf Bewährung ergeben. Sie 
darf sich nicht in einer allgemeinen Einschätzung seiner 
Arbeitsdisziplin und seiner Arbeitsleistungen erschöp
fen. Im Vordergrund sollte die Berichterstattung über 
die Erfüllung der Verpflichtungen des Verurteilten 
stehen, die in seinem Arbeitsbereich zu verwirklichen 
sind. Von dem Verurteilten ist auch Rechenschaft über 
die Erfüllung der Anforderungen zur Bewährung und

/8/ Vgl. dazu R. Diekelmann/R. Langbein, „Zur Erziehung und 
Kontrolle von Strafentlassenen und kriminell Gefährdeten Im 
Betrieb“, NJ 1974 S. 558.
/9/ vgl. W. Herzog®. Kermann/H. Willamowskl, „Wirksamere 
Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen ln Strafverfah
ren“, NJ 1975 S. 443 ff.

zur Wiedergutmachung des angerichteten Schadens zu 
verlangen, die das Kollektiv an ihn gestellt hat.

Konsequente Reaktion
auf Pflichtverletzungen der Verurteilten
Auf mangelhafte Erfüllung oder Nichterfüllung der ge
richtlichen Auflagen sowie auf anderes Fehlverhalten 
der Verurteilten müssen die Leiter rasch und konse
quent reagieren. Sie unterstützen dadurch wirksam die 
gesellschaftlich-erzieherische Arbeit der Kollektive. Das 
setzt voraus, daß sie die Hinweise der Kollektive auf 
kritikwürdiges Verhalten der Verurteilten gewissen
haft prüfen und beachten. Wird bei Pflichtverletzungen 
der Verurteilten nichts veranlaßt, so wirkt sich dies auf 
den Bewährungs- und Erziehungsprozeß negativ aus. 
Verschiedentlich wird das Ausbleiben der erforder
lichen Konsequenzen durch die Leiter damit begründet, 
daß diese Auseinandersetzung die Position der betref
fenden Kollektive im Wettbewerb ungünstig beein
flusse. Derartigen Erscheinungen wird am besten da
durch entgegengewirkt, daß die Verpflichtungen der 
Kollektive zur erzieherischen Arbeit mit Strafrechts
verletzern unmittelbar Bestandteil des Wettbewerbs 
werden und auf diese Weise anerkannt und gewürdigt 
werden.
Haben die Verurteilten die ihnen im Urteil auferlegten 
Pflichten verletzt, so müssen sich die Leiter hierüber 
mit den Verurteilten in deren Arbeitskollektiven aus
einandersetzen oder solche Aussprachen veranlassen. 
Erforderlichenfalls haben die Leiter gemäß § 32 Abs. 2 
StGB Maßnahmen der disziplinarischen Verantwort
lichkeit anzuwenden oder gerichtliche Maßnahmen 
nach § 35 Abs. 5 StGB bzw. den Vollzug der angedroh
ten Freiheitsstrafe zu beantragen. Uber den Ausspruch 
von Disziplinarmaßnahmen nach § 32 Abs. 2 Ziff. 1 StGB 
sollten die Leiter stets die Gerichte informieren (§ 342 
Abs. 4 StPO) 710/

Mitwirkung gesellschaftlicher Organisationen bei der 
Verwirklichung der Verurteilung auf Bewährung
Unter den gesellschaftlichen Kräften, mit denen das 
Gericht bei der Verwirklichung der Verurteilung auf 
Bewährung zusammenzuarbeiten hat, werden in § 342 
Abs. 1 StPO die gesellschaftlichen Organisationen aus
drücklich genannt. Damit wurden für diesen Bereich 
die gesetzgeberischen Konsequenzen aus den grundsätz
lichen Bestimmungen der §§ 26 und 32 StGB sowie der 
§§ 18 Abs. 1 und 19 Abs. 1 StPO gezogen.
Die wachsende Rolle der gesellschaftlichen Organisatio
nen bei der Gestaltung der entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft und ihre zunehmende Bedeutung für die 
Entwicklung sozialistischer Arbeitskollektive erfordert 
auch ihre stärkere Einbeziehung in den Prozeß der ge
sellschaftlichen Erziehung von Strafrechtsverletzern. 
Der FDGB und die FDJ haben ihre Aufgaben auf die
sem Gebiet in Beschlüssen ihrer zentralen leitenden 
Organe im einzelnen festgelegt./ll/
Die Rolle der Gewerkschaften und des Jugendverban
des bei der gesellschaftlichen Erziehung besteht darin, 
im Rahmen der Erfüllung ihrer politisch-ideologischen 
Aufgaben die Arbeitskollektive und andere gesell
schaftliche Kräfte mit ihren spezifischen Arbeits- und 
Leitungsmethoden zu unterstützen und bei der Gestal
tung des Erziehungs- und Bewährungsprozesses mitzu
wirken. Vor allem die Gewerkschaften haben günstige 
Möglichkeiten für eine erzieherische Einflußnahme, 
weil fast alle Mitglieder der Arbeitskollektive gewerk-

fl0/ Vgl. Fragen und Antworten, NJ 1975 S. 242 und 400.
Uli Vgl. Beschluß des Sekretariats des Bundesvorstandes des 
FDGB vom 10. März 1969 zur „Ordnung über gewerkschaftliche 
Aufgaben bei der Vorbeugung, Bekämpfung und Verhütung 
von Straftaten, bei der Erziehung kriminell Gefährdeter, der 
Erziehung von auf Bewährung Verurteilten sowie der Wieder
eingliederung Strafentlassener in das gesellschaftliche Leben“, 
in: Schriftenreihe über Arbeitsrecht, Heft 15 (Gewerkschaft
liche Ordnungen zur Durchsetzung des sozialistischen Rechts), 
Berlin 1972, S. 62 ff.; Beschluß des Sekretariats des Zentralrats 
der FDJ vom 25. April 1974 über „Maßnahmen der FDJ zur Er
höhung des Rechtsbewußtseins der Jugendlichen und zur poli
tischen Arbeit mit Jugendlichen, die in ihrer sozialistischen 
Persönlichkeitsentwicklung Zurückbleiben“, und dazu Ch. Weh- 
ner, „Aufgaben der FDJ zur Erhöhung des Rechtsbewußtseins 
der Jugendlichen“, NJ 1974 S. 633 ff.
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